
lich funktioniert. Und so war es auch zu
Beginn der Hilfsmaßnahmen. Wer sollte wel-
che Maßnahmen umsetzen – und es holperte
recht ordentlich. Aber mit der Zeit – und der
notwendigen Beharrlichkeit – funktionierte es
ja schlussendlich doch. Wenn die Pandemie
wirklich überwunden gewesen wäre ...

Doch dann kam der Herbst und die zweite
Welle brach über uns herein. Hilfsmaßnah-
men wurden verlängert, verbessert (abgeän-
dert) oder aufgestockt. Neue Hilfsmaß-
nahmen kamen hinzu (Umsatzersatz für

Lockdown, Ausfallsbonus, Umsatzersatz indi-
rekt betroffener Unternehmen, Verlustersatz).
Teils kollidieren die Hilfsmaßnahmen bereits
bzw. schließen einander aus. Einreichfristen
und Betrachtungszeiträume werden immer
wieder verschoben, und es ist zu befürchten,
dass das noch eine Weile so weiter gehen wird.

Wir bemühen uns, Sie mit unserem Newslet-
ter immer am aktuellen Stand zu halten. Wenn
eine neue Hilfsmaßnahme beschlossen oder
eine bestehende erweitert  wird erfahren Sie
das aus dem Ticker – und kurz vor Ablauffrist
erinnern wir Sie noch einmal (siehe Investiti-
onsprämie, die in der Übersicht unten nicht
mehr angeführt wird, da die Einreichfrist
dafür am 28. Februar abgelaufen ist).

Es ist nicht leicht geworden, den Überblick zu
bewahren. Wir haben daher versucht, alle
Maßnahmen in zeitlicher Darstellung anzu-
führen. Wir hoffen es Ihnen damit zu erleich-
tern, welche Maßnahmen Sie in Anspruch

nehmen können (bereits in Anspruch genom-
men haben), was für Sie vielleicht noch in
Frage kommt und für welche Zeiträume diese
jeweils relevant sind.

Die Tabelle erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, kann sie auch gar nicht, ist
doch das Maßnahmenpaket mit speziellen
Maßnahmen für einzelne Berufsgruppen
(Land- und Forstwirtschaft, Künstler, ...) viel
zu komplex. Wir haben daher die wesentlichs-
ten Maßnahmen, die die Interessen und Not-
wendigkeiten Ihrer Unternehmen abdecken,
herausgegriffen.

Auch die Darstellung der Details, also Fristen,
Voraussetzungen, Ausschlussgründe, etc.,  der
einzelnen Hilfsmaßnahmen würde eher ver-
wirren als zu einer klareren Übersicht beizu-
tragen. Wir stehen aber genau diesbezüglich –
wie immer – mit Rat & Tat zur Seite.

Stand März 2021
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stundungen/rück(raten-)zahlung
fa + Ögk FA Antragslos/ÖGK nach Vereinbarung bis 30.6.2021 –  keine Stundungszin

Unterstützung max. 1.000,-/Monat 

Phase 1 FKZ 800.000 + Verlustersatz 

Umsatzersatz

Ausfallsbonus – wenn kein Umsatzersatz bezogen

Bei Veranlagung 2020

Lehrlingsbonus

Verlustrücktrag

garantien für Überbrückungskredite Antrag bi   

Umsatzersatz indirekt betroffene Unternehmen
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Die bestehende Kurzarbeitsregelung wurde
mit den derzeitigen Bedingungen bis
30.06.2021 verlängert.

Fortgeschrieben wurde, dass die Einkom-
mensnettoersatzrate von 80 bis 90 Prozent
des Lohnes für Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen bestehen bleibt. Die Arbeitszeit
kann im Normalfall auf 30 Prozent reduziert
werden – in Branchen, die wegen des be-
hördlich angeordneten Lockdowns geschlos-
sen halten müssen, ist auch eine Reduktion
auf null Prozent möglich.

Weiterbildungen werden weiterhin gefördert
und sollen forciert werden – Betriebe bekom-
men 60 Prozent der übernommenen Kosten
vom AMS rückerstattet, wenn sich ihre Beschäf-
tigten während der Kurzarbeit qualifizieren las-
sen. Nach Juni ist ein schrittweiser Ausstieg
geplant, dazu gibt es aber noch keine Details.

Zudem können Schwangere in körpernahen

Berufen früher vorübergehend aus dem Ar-
beitsprozess ausscheiden, ohne Lohneinbu-
ßen befürchten zu müssen. Im Konkreten
sieht die Regelung vor, dass werdende Mütter
in Berufen mit Körperkontakt ab der 14.
Schwangerschaftswoche bei vollem Lohn-
ausgleich freizustellen sind. Voraussetzung
dafür ist, dass eine Änderung der Arbeitsbe-
dingungen oder die Zuweisung eines ande-

ren Arbeitsplatzes nicht möglich ist.

Arbeitgeber erhalten im Gegenzug die Lohn-
kosten inklusive Lohnnebenkosten von der
Krankenversicherung ersetzt. Profitieren
können von der Regel etwa Kindergarten-Pä-
dagoginnen, Physiotherapeutinnen und Fri-
seurinnen. Der Antrag kann u.a. über
WEBEKU gestellt werden.

Verlängerung kurzarbeit
bis 30.06.2021

freistellung fÜr schwangere
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Weitere Phasen für einzelne Branchen gefordert

Phase 1: Antrag 10. - 30.6.– Raten bis 30.9.22        ngszinsen

Phase 2: Antrag bis 31.8.22 – Raten bis 30.6.24Stundungszinsen 1,38% für beide Phasen

   Verlängert
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trag bis 30.6. 2021 Laufzeit üblicherweise 5 Jahre
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